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EE--VVIISSUUMM  FFÜÜRR  IINNDDIIEENN  

Deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen ist es seit dem 1. Dezember 2014 möglich, mit einem 

e-Visa nach Indien einzureisen. Hierfür ist die Beantragung einer Electronic Travel Authorization (ETA) 

notwendig. Das Onlineformular für das e-Visum unterscheidet in touristische, geschäftliche, 

medizinische und Konferenz-Aufenthalte. 

___________________________________________________________________________

Allgemeines zum e-Visum 

An 28 ausgewählten Flughäfen und 5 Seehäfen ist eine Einreise mit dem e-Visum möglich. Die Onli-

ne-Beantragung und -Bezahlung der Visagebühren ist im Vorfeld der Anreise zu tätigen. In einem Zeit-

raum von 4 bis 120 Tage vor der Einreise nach Indien kann die Beantragung online über eine eigens 

dafür eingerichtete Plattform der indischen Regierung erfolgen. Dort erhalten Sie auch stets aktualisierte 

Informationen zu Ihrem e-Visum. Die Beantragung des e-Visums erfolgt ausschließlich online über die 

offizielle Internetseite:  

e-Visa (indianvisaonline.gov.in) 

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Visum nur auf der offiziellen Internetseite der in-

dischen Regierung beantragen. Ein Dienstleister ist nicht notwendig. 

Innerhalb von 72 Stunden nach der erfolgreichen Online-Registrierung und der Bezahlung der Visage-

bühr erfolgt in der Regel die Benachrichtigung über den Visa- status per E-Mail. Wird das Visum ge-

nehmigt (GRANTED), sendet das National Informatics Center, ebenfalls per E-Mail, das Electronic Travel 

Authorisation (ETA)-Dokument. Das Dokument muss dann nur noch ausgedruckt werden.  

Das ETA-Dokument berechtigt zur Einreise nach Indien und ist bei der Einreise ausgedruckt mitzufüh-

ren und bei der Einreise gemeinsam mit dem Reisepass vorzuzeigen. Für Reisende mit e-Visum ist bei 

der Einreise am Flughafen ein separater Einreiseschalter eingerichtet.  

Der Reisepass sollte noch mindestens 6 Monate gültig sein und es sollten noch mindestens 2 leere 

Seiten für die Bearbeitung der indischen Immigrationsbehörde vorhanden sein. Die letzte Seite zählt 

hier in den meisten Fällen nicht. 

 

 



 

 DEUTSCH-INDISCHE HANDELSKAMMER  
REPRÄSENTANZ IN DEUTSCHLAND: DEUTSCH-INDISCHES INFORMATIONSBÜRO E.V. 
Citadellstrasse 12 | 40213 Düsseldorf | Tel: 0211-360 597 | Fax: 0211-350 287 | E-MAIL: DUESSELDORF@INDO-GERMAN.COM 
Head Office: Mumbai (Bombay) | Branch Offices: New Delhi | Kolkata | Chennai (Madras) | Bengaluru | Pune 

 

Geschäftliche Visa 

Für Geschäftsreisen nach Indien empfiehlt sich das e-Business Visa; es wird für ein Jahr gewährt und 

erlaubt die mehrfache Ein- und Ausreise.  

Für die Beantragung des e-Business Visa müssen Sie neben Ihrem Reisepass (Scan, max. 300 KB) 

und einem Passbild (jpeg-Datei, max. 1 MB, quadratisches Format) Ihre Visitenkarte und ein Einla-

dungsschreiben des indischen Kunden / Partners hochladen. 

 

Konferenzvisa 

Konferenzvisa (e-Conference Visa) haben eine Gültigkeit von 30 Tagen ab dem Einreisetag mit einma-

liger Einreisegenehmigung. Hier muss aber eine Einladung des Organisators der Veranstaltung und 

eine „Political clearance“ des Ministry of External Affairs vorgelegt werden. Außerdem kann eine „Event 

clearance“ des MEA erforderlich sein.  

 

Sonstige Informationen 

Welche Unterlagen Sie für das jeweilige Visum benötigen, finden Sie bei den Hilfestellungen (Instruc-

tions for Applicant) auf der Online-Plattform. Die Gebühren für das jeweilige e-Visum können Sie unter 

folgenden Link abrufen: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/images/eTV_revised_fee_final.pdf 

 

E Arrival Card 

Im Rahmen des neuen „Immigration and Foreigners Act, 2025“ hat Indien zum 01.10.2025 ein digitales 

E-Arrival Card System eingeführt, das die Einreise für ausländische Besucher digitalisieren und sicherer 

gestalten soll. Reisende müssen bis zu 72 Stunden vor der 

Einreise ein elektronisches Formular ausfüllen, das persön-

liche Daten, Reisedetails und Aufenthaltsinformationen 

enthält. Hier wird das "alte" Formular in Papierform ersetzt. 

Das elektronische Formular finden Sie unter: https://indianvisaonline.gov.in/earrival/  
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Hier noch eine Zusammenfassung des Beantragungsprozesses: 

 

 

 

 

 

Stand der Informationen: Oktober 2025 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne die Deutsch-Indische Handelskammer in Düsseldorf 

Deutsch-Indische Handelskammer     Tel: 0211 360597 
Citadellstrasse 12 
40213 Düsseldorf 
 

 

Aufrufen der Website indianvisaonline.gov.in 

Nutzen Sie nur die offizielle Seite der indischen Regierung!  

 

 

Online Antrag ausfüllen, alle persönlichen Angaben 

 und Passdaten eintragen  

 

 

Dokumente hochladen; 

Passbild, Einladungsschreiben bzw. Begleitdokumente hochladen 

 

 

 

Zahlung der Visagebühren über Kreditkarte 

 

 

Warten auf die Genehmigung 

In der Regel kommt die Bestätigung des E Visums innerhalb von 72 Stunden nach erfolgreicher  

Zahlung der Visagebühren  

 

 

Ausdruck des ETA 

Ein Ausdruck des genehmigten E Visum (Granted VISA) MUSS auf jeden Fall bei der Einreise 

am Immigration Schalter gemeinsam mit dem Reisepass vorgezeigt werden!  

72 Stunden vor der Einreise nach Indien muss ebenfalls die E Arrival Card beantragt werden, 

füllen Sie das Formular bitte unter folgendem Link aus: https://indianvisaonline.gov.in/earrival/  

 


